
M e r k b l a t t 
zur Familienversicherung in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 

 
Allgemeines  

Die Familienversicherung vermittelt für den 
Ehegatten/Lebenspartner und die Kinder (Fa-
milienangehörige) eines Mitglieds der gesetzli-
chen Krankenversicherung und der Pflegever-
sicherung unter den näheren Voraussetzungen 
des § 10 SGB V, § 25 SGB XI einen eigen-
ständigen Versicherungsschutz. Im Rahmen 
der Familienversicherung werden keine Beiträ-
ge erhoben. 
 
Trotz ihrer Ausgestaltung als eigenständige 
Versicherung hängt die Familienversicherung 
hinsichtlich ihrer Dauer im Wesentlichen von 
der „Stammversicherung“ des Mitglieds ab. Die 
Familienversicherung beginnt, wenn ihre Vor-
aussetzungen erfüllt sind; sie endet, wenn eine 
der Voraussetzungen entfällt. 
 

Personenkreis  

Die Familienversicherung erfasst den Ehegat-
ten, den Lebenspartner und die Kinder des 
Mitglieds. Darüber hinaus sind auch die Kinder 
von familienversicherten Kindern abgesichert. 
 

 Ehegatte 
Ehegatte ist die mit dem Mitglied durch das 
familienrechtliche Merkmal der Ehe verbunde-
ne Person. Ob und wie lange eine gültige Ehe 
besteht, richtet sich nach dem deutschen Fami-
lien- und Personenstandsrecht. Der Verlobte 
oder Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft 
ist kein Ehegatte und diesem auch nicht gleich-
gestellt. Die Rechtsposition als Ehegatte geht 
insbesondere mit dem Eintritt der Rechtskraft 
des Scheidungsurteils verloren. Das Getrennt-
leben lässt den Bestand einer Ehe unberührt. 
 

 Lebenspartner 
Lebenspartner ist die Person gleichen Ge-
schlechts, die mit dem Mitglied eine Lebens-
partnerschaft nach dem LPartG begründet hat. 
 

 Kinder 
Kinder sind zunächst die im ersten Grad mit 
dem Mitglied verwandten Kinder sowie Kinder, 
die nach einer Adoption die rechtliche Stellung 
eines Kindes des Annehmenden erlangen. Als 
Kinder gelten ferner Pflegekinder. Stiefkinder 
und Enkel sind dann familienversichert, wenn 
sie vom Mitglied überwiegend unterhalten wer-
den (Die Prüfung des überwiegenden Unter-
halts erfolgt durch die Krankenkasse). Kinder 
sind grundsätzlich bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres familienversichert. Sie sind dar-
über hinaus versichert bis zum 23. Lebensjahr, 
wenn sie nicht erwerbstätig sind, bzw. bis zum 
25. Lebensjahr, wenn sie sich in Schul- oder 
Berufsausbildung befinden. 
 

 Voraussetzungen 

 Inlandsaufenthalt 
Die Familienversicherung setzt den Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt des Familienan-
gehörigen im Inland voraus. Vorschriften des 
über- oder zwischenstaatlichen Rechts, die den 
Auslandsaufenthalt dem Aufenthalt in Deutsch-
land gleichstellen, bleiben unberührt. 
 

 Vorrangversicherung 
Die Familienversicherung ist grundsätzlich 
nachrangig gegenüber dem Versicherungs-
schutz, der auf der Grundlage einer Versiche-
rungspflicht besteht. Die Familienversicherung 
geht der Versicherungspflicht aufgrund des 
Bezugs von Arbeitslosengeld II allerdings vor. 
 

 Versicherungsfreiheit  
Versicherungsfreie oder von der Versiche-
rungspflicht befreite Familienangehörige wer-
den von der Familienversicherung nicht erfasst. 
Dies gilt nicht für die Versicherungsfreiheit we-
gen Geringfügigkeit einer Beschäftigung.  
 

 Hauptberuflich selbständige Tätigkeit 
Die Familienversicherung ist ausgeschlossen 
für Familienangehörige, die hauptberuflich 
selbständig erwerbstätig sind. Hauptberuflich 
ist eine selbständige Erwerbstätigkeit dann, 
wenn sie von der wirtschaftlichen Bedeutung 
und vom zeitlichen Aufwand her den Mittel-
punkt der Erwerbstätigkeit darstellt. 
 

 Gesamteinkommmen 
Die Familienversicherung ist ausgeschlossen, 
wenn der Familienangehörige ein Gesamtein-
kommen hat, das regelmäßig im Monat 1/7 der 
mtl. Bezugsgröße überschreitet. Bei Ausübung 
einer geringfügigen Beschäftigung gilt eine 
Einkommensgrenze von mtl. 400 €. Unter dem 
Gesamteinkommen ist die Summe der Einkünf-
te im Sinne des Einkommensteuerrechts zu 
verstehen; bei Renten wird der Zahlbetrag oh-
ne den auf Kindererziehungszeiten entfallen-
den Teil berücksichtigt. Das Arbeitslosengeld II 
und das Sozialgeld zählen als steuerfreie Leis-
tungen nicht zum Gesamteinkommen. 
 
Zuständige Krankenkasse  

Die Familienversicherung wird bei der Kran-
kenkasse geführt, bei der die Mitgliedschaft des 
Angehörigen, über den die Familienversiche-
rung hergeleitet wird (Stammversicherter), be-
steht. Sind die Voraussetzungen der Familien-
versicherung mehrfach erfüllt (z. B. durch die 
Mitgliedschaft des Vaters und der Mutter), be-
steht ein Wahlrecht in Bezug auf die Durchfüh-
rung der Familienversicherung. 
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